
Mitteilung des Senats 
an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) 
vom 24. Mai 2019 

Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zum Sanierungshilfengesetz zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Freien Hansestadt Bremen am 
23. Mai 2019

Der Senat teilt der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) mit, dass die Bundesrepublik 
Deutschland, vertreten durch den Bundesminister der Finanzen, mit der Freien Hanse-
stadt Bremen, vertreten durch die Senatorin für Finanzen, am 23. Mai 2019 eine Ver-
waltungsvereinbarung zum Sanierungshilfengesetz geschlossen hat. Der Senat über-
mittelt eine Kopie dieser Verwaltungsvereinbarung in der Anlage. 

Der Abschluss der Verwaltungsvereinbarung ist zwingende Voraussetzung für den Er-
halt von Sanierungshilfen nach Maßgabe des Sanierungshilfengesetzes ab dem 1. Ja-
nuar 2020. § 4 des Sanierungshilfengesetzes bestimmt ausdrücklich, dass die Auszah-
lung der Sanierungshilfen auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung, die das 
Nähere nach Maßgabe des Sanierungshilfengesetzes regelt, erfolgt. Die gesetzlich 
festgelegte Höhe der aus dem Bundeshaushalt zu gewährenden Sanierungshilfen für 
die Freie Hansestadt Bremen beträgt 400 Mio. Euro jährlich. Die Auszahlung der Sa-
nierungshilfen setzt eine Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen und in der Verwal-
tungsvereinbarung konkretisierten Sanierungsverpflichtungen voraus. 

Die abgeschlossene Verwaltungsvereinbarung wird erhebliche Auswirkungen auf die 
Haushalte des Landes und der beiden Stadtgemeinden haben, sowohl was die Sanie-
rungsverpflichtungen angeht als auch mit Blick auf die erheblichen einnahmeseitigen 
Vorteile der zu erwartenden Sanierungshilfen. 

Anlage: Verwaltungsvereinbarung zum Sanierungshilfengesetz in Kopie 
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